
 

 
Tarifvertrag Soziale Dienste 

- Bereich: Altenpflege und Altenhilfe - 
 

vom 9. Februar 2009 
 
 
 

Zwischen 

 

der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA), 

vertreten durch den Vorstand, 

 

einerseits 

 

 

und 

 

ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di), 

vertreten durch den Bundesvorstand,  

 

diese zugleich handelnd für  

- Gewerkschaft der Polizei, 

- Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt, 

- Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, 

 

andererseits 

 

 

wird Folgendes vereinbart: 
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Präambel 

 
Dieser Tarifvertrag dient in Teilumsetzung der Niederschriftserklärung zu § 1 des Ta-
rifvertrages zur Zukunftssicherung der Krankenhäuser (TV ZUSI) vom 23. August 
2005 der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der von diesem Tarifvertrag er-
fassten Einrichtungen / Unternehmen und der Sicherung der Arbeitsplätze.  
 
 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
(1) 1Dieser Tarifvertrag gilt für Beschäftigte, die in einem vom Tarifvertrag für den 

öffentlichen Dienst (TVöD) vom 13. September 2005 und den diesen ergänzen-
den, ändernden und ersetzenden Tarifverträgen erfassten Arbeitsverhältnis zu 
einem Arbeitgeber stehen, der Mitglied eines Mitgliedverbandes der VKA ist, 
und der im Bereich der Altenhilfe und / oder Altenpflege stationäre, teilstationä-
re oder ambulante Dienstleistungen erbringt. 2Vom Geltungsbereich dieses Ta-
rifvertrages werden auch entsprechende unselbstständige Einrichtungen / Ab-
teilungen eines Arbeitgebers erfasst, wenn eine in sich geschlossene Buchhal-
tung abgebildet werden kann.  

 
Protokollerklärung zu Absatz 1:  

Für soziale Einrichtungen über den Geltungsbereich des Absatz 1 hinaus wer-
den die Tarifvertragsparteien Gespräche aufnehmen mit dem Ziel, auf der 
Grundlage des TVöD zu tariflichen Regelungen zu kommen, um die Wettbe-
werbsfähigkeit zu verbessern und die Beschäftigung zu sichern.  

 
(2) Ausgenommen sind Auszubildende, Schülerinnen und Schüler nach dem Al-

tenpflegegesetz, Beschäftigte, die sich im Zeitpunkt des Inkrafttretens der An-
wendungsvereinbarung in einem Altersteilzeitarbeitsverhältnis befinden, sowie 
befristet Beschäftigte, die erstmalig in einem befristeten Arbeitsverhältnis ohne 
Sachgrund mit einer Gesamtdauer bis zu zwei Jahren bei demselben Arbeitge-
ber stehen.  
 

§ 2 
Entgelt 
 

(1) 1Im Geltungsbereich dieses Tarifvertrages kann der Arbeitgeber durch Ab-
schluss einer Anwendungsvereinbarung zur Verbesserung der Wettbewerbsfä-
higkeit der Einrichtung / des Unternehmens und zur Sicherung von Arbeitsplät-
zen durch einen Beitrag der Beschäftigten in Höhe von bis zu 5 v.H. deren Jah-
resbruttoeinkommens entlastet werden. 2Der Beitrag kann z.B. aus der Redu-
zierung der Jahressonderzahlung, der leistungsbezogenen Entgeltbestandteile 
sowie des monatlichen Entgelts bestehen; in der Anwendungsvereinbarung 
kann insbesondere bei Personalüberhängen eine Reduzierung der wöchentli-
chen Arbeitszeit auf 38,5 Stunden vereinbart werden. 3Die Anwendungsverein-
barung kann für einen Zeitraum von bis zu drei Jahren abgeschlossen werden; 
eine Verlängerung ist möglich. 
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Protokollerklärung zu Absatz 1: 
1Dieser Tarifvertrag bezweckt die Sicherung der wirtschaftlichen Zukunftsfähig-
keit und damit die Vermeidung wirtschaftlicher Notlagen. 2Liegt eine wirtschaftli-
che Notlage vor oder tritt eine solche ein, kann anstelle einer Anwendungsver-
einbarung nach diesem Tarifvertrag ein eigenständiger Sanierungs- oder Notla-
gentarifvertrag vereinbart werden.  

 
(2) Die Einzelheiten zum Beitrag der Beschäftigten nach Absatz 1 werden in einer 

Anwendungsvereinbarung geregelt.  
 

(3) Ein nach Absatz 1 gemindertes monatliches Tabellenentgelt darf den Betrag 
der Entgeltgruppe 1 Stufe 2 der Anlagen A (VKA) und B (VKA) zu § 15 TVöD 
nicht unterschreiten.  
 
Protokollerklärung zu Absatz 3: 

Soweit für Beschäftigte nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz ein Mindest-
lohn gilt, darf ein in Umsetzung dieses Tarifvertrages gemindertes Tabellenent-
gelt den festgesetzten Mindestlohn nicht unterschreiten.  
 
 

§ 3 
Einrichtungs- / Unternehmenserfolgsabhängiges Sonde rentgelt 

 
(1) 1In Einrichtungen / Unternehmen, für die eine Anwendungsvereinbarung nach 

diesem Tarifvertrag abgeschlossen ist, werden die Beschäftigten, wenn in ei-
nem Geschäftsjahr / Wirtschaftsjahr ein positives Betriebsergebnis erreicht ist, 
an diesem nach Maßgabe der folgenden Regelungen beteiligt. 2Bei dem positi-
ven Betriebsergebnis im Sinne des Satzes 1 handelt es sich um den Betrag, der 
nach Verminderung des Betriebsergebnisses um 1 v.H. des Ertrages (Investiti-
onsanteil für Folgejahre) als positiver Betrag verbleibt. 3Die Beteiligung der Be-
schäftigten ist begrenzt auf den Umfang ihrer sich aus der Anwendungsverein-
barung ergebenden Beiträge des jeweiligen Geschäftsjahres / Wirtschaftsjah-
res. 

 
(2) Der Nachweis über die Berechnung des Betriebsergebnisses erfolgt durch den 

geprüften Jahresabschluss der Einrichtung / des Unternehmens für das Ge-
schäftsjahr / Wirtschaftsjahr.  

 
(3) Anspruchsberechtigt sind die Beschäftigten, die am 1. Juli des Auszahlungsjah-

res noch bei der Einrichtung / dem Unternehmen beschäftigt sind und mindes-
tens für die Dauer eines Monats im Vorjahr beschäftigt waren.  

 
(4) Das Sonderentgelt ist nicht zusatzversorgungspflichtig. 
 
(5) In der Anwendungsvereinbarung können von den Absätzen 1 bis 3 abweichen-

de Regelungen vereinbart werden. 
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§ 4 
Anwendungsvereinbarung 

 
(1) Die Anwendungsvereinbarung nach § 2 Abs. 2 ist zwischen dem jeweiligen 

Kommunalen Arbeitgeberverband und dem Arbeitgeber einerseits sowie der 
Gewerkschaft ver.di andererseits abzuschließen.  

 
(2) Voraussetzung für den Abschluss einer Anwendungsvereinbarung ist die Offen-

legung der Geschäfts- und Vermögensverhältnisse durch testierten Jahresab-
schluss und die Vorlage eines nachvollziehbaren Konzeptes zur wirtschaftlichen 
Entwicklung des Betriebes.  

 
Protokollerklärung zu Absatz 2: 

Im Rahmen des Absatzes 2 können weitere Unterlagen (z.B. ein von beiden 
Seiten in Auftrag gegebenes Wirtschaftsprüfungsgutachten oder Informationen 
zu den Pflegesatzverhandlungen) angefordert werden.  

 
(3) 1In der Anwendungsvereinbarung ist festzulegen, dass der Arbeitgeber für die 

Dauer von deren Laufzeit auf Aus-, Um- und Neugründungen des erfassten Be-
reichs mit dem Ziel der Anwendung eines anderen Tarifrechts verzichtet. 2Dies 
beinhaltet während der Laufzeit der Anwendungsvereinbarung auch den Ver-
zicht auf Einstellungen zu Lasten des tarifgebundenen Personalbestandes bei 
einer / einem nicht an das Tarifrecht der VKA gebundenen Einrichtung / Unter-
nehmen oder deren Tochtergesellschaft, sofern nicht am 28. Februar 2009 be-
reits eine vertragliche Verpflichtung gegenüber einem Dritten zur Einstellung bei 
einer Tochtergesellschaft besteht.  
 

(4) In der Anwendungsvereinbarung ist festzulegen, dass die Einrichtung / das Un-
ternehmen für die Dauer von deren Laufzeit auf betriebsbedingte Beendigungs-
kündigungen verzichtet. 

 
(5) Unbeschadet des Satzes 2 der Protokollerklärung zu § 2 Abs. 1 ist in der An-

wendungsvereinbarung festzulegen, dass sich die Parteien bei erheblicher Ver-
änderung der wirtschaftlichen Situation der Einrichtung / des Unternehmens auf 
Anforderung zu ergänzenden Verhandlungen im Rahmen dieses Tarifvertrages 
verpflichten. 

 
(6) Die Tarifvertragsparteien gehen davon aus, dass die Einrichtung / das Unter-

nehmen die Mitgliedschaft zu dem Mitgliedverband der VKA aufrecht erhält.  
 

(7) 1In der Anwendungsvereinbarung kann festgelegt werden, dass die Anwen-
dungsvereinbarung ohne Einhaltung einer Frist gekündigt werden kann, wenn 
die Einrichtung / das Unternehmen die Kündigung der ordentlichen Mitglied-
schaft bei dem Mitgliedverband der VKA erklärt, und dass die Anwendungsver-
einbarung in diesem Falle ohne Nachwirkung endet. 2Die im Rahmen der An-
wendungsvereinbarung durch die Beschäftigten in diesem Kalenderjahr eingeb-
rachten Beiträge sind im Falle des Satzes 1 zurückzuzahlen.  
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§ 5 
Inkrafttreten, Laufzeit 

 
(1) 1Dieser Tarifvertrag tritt am 1. März 2009 in Kraft. 2Er endet am 31. Dezember 

2015. 3Der Tarifvertrag kann von jeder Partei mit einer Frist von einem Monat 
zum Ende des Kalendervierteljahres, frühestens jedoch zum 31. Dezember 
2012, gekündigt werden. 4Die Nachwirkung gemäß § 4 Abs. 5 TVG ist ausge-
schlossen. 5Bestehende Anwendungsvereinbarungen gelten für den vereinbar-
ten Zeitraum weiter.  

 
(2) Bestehende, mit den Mitgliedverbänden der VKA auf Landesebene abge-

schlossene, Tarifverträge für einzelne Einrichtungen bleiben durch diesen Tarif-
vertrag unberührt. 

 
(3) Soweit der Tarifvertrag Soziale Dienste für Beschäftigte im Sinne des 

§ 40 Abs. 1 TVöD – Besonderer Teil Betreuungseinrichtungen (BT-B) – sowie 
Beschäftigte in sonstigen sozialen Bereichen in Hessen (TV Soziale Dienste 
Hessen) vom 23. Mai 2007 für über § 1 Abs. 1 dieses Tarifvertrages hinausge-
hende Einrichtungen / Unternehmen Anwendung findet, bleibt er unberührt.  
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Berlin/Frankfurt am Main, den 9. Februar 2009 
 

 
 
 

Für die 
Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA): 

Der Vorstand 
 
 
 
 
 
 

Für die 
ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft: 

Der Bundesvorstand 
 
 

 
 
 


